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PRÄAMBEL 
 

 

 

Auf Grund des § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und der §§ 58 und 98 des Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Visselhö-

vede diese 53. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 

(1 Blatt), beschlossen. 

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 Ralf Goebel 

 Bürgermeister 
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VERFAHRENSVERMERKE 
 

 

 

1. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Visselhövede hat in seiner Sitzung am 

07.09.2017 die Aufstellung der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.  

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (Ralf Goebel) 

 Bürgermeister 

 

 

2. Vervielfältigungsvermerke 

 

Kartengrundlage:  Amtliche Liegenschaftskarte 1:1000  

Maßstab: verkleinert auf 1:5000  

„Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 

Vermessungs- und Katasterverwaltung, 

(2016)   

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen, Regionaldirektion Otterndorf 

 

 

 

3. Die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von der 

 

Planungsgemeinschaft Nord GmbH 

Große Straße 49 

27356 Rotenburg (Wümme) 

 

Rotenburg, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (M. Diercks) 

 Planverfasser 
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4. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Visselhövede hat in seiner Sitzung am 

__________ dem Entwurf der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Be-

gründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB beschlos-

sen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __________ ortsüblich be-

kanntgemacht. 

 

Der Entwurf der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung haben 

vom __________ bis __________ gem. § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. 

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (Ralf Goebel) 

 Bürgermeister 

 

 

5. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Visselhövede hat in seiner Sitzung am 

__________ dem geänderten Entwurf der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes und 

des Erläuterungsberichtes zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung gemäß 

§ 4a (3)  BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 

__________ ortsüblich bekanntgemacht. 

 

Der Entwurf der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Erläuterungsberich-

tes haben vom __________ bis zum __________ gem. § 3 (2) BauGB öffentlich ausge-

legen. 

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (Ralf Goebel) 

 Bürgermeister 

 

 

6. Der Rat der Stadt Visselhövede hat nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 (2) 

BauGB die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst Begründung in seiner Sit-

zung am __________ beschlossen. 

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (Ralf Goebel) 

 Bürgermeister 
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7. Die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung vom heutigen Tage 

(Az.: ______________________________) unter Auflagen / Maßgaben / mit Ausnah-

me der ____________________ kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB geneh-

migt. 

 

Rotenburg (Wümme), den __________ Landkreis Rotenburg (Wümme)  

 Der Landrat 

 Im Auftrage 

 

 ____________________ 

 

 

8. Der Rat der Stadt Visselhövede ist den in der Genehmigungsverfügung vom 

__________ (Az.: ______________________________) aufgeführten Auflagen / Maß-

gaben / Ausnahmen in seiner Sitzung am __________ beigetreten. 

 

Die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes hat zuvor wegen der Auflagen / Maßga-

ben vom __________ bis zum __________ öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 

öffentlichen Auslegung wurden am __________ ortsüblich bekanntgemacht. 

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (Ralf Goebel) 

 Bürgermeister 

 

 

9. Die Erteilung der Genehmigung der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 

gem. § 6 (5) BauGB am __________ ortsüblich bekanntgemacht worden. Die 

53. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit am __________ wirksam geworden. 

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (Ralf Goebel) 

 Bürgermeister 
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10. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 53. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes ist eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-

zungsplanes oder Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden. 

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (Ralf Goebel) 

 Bürgermeister 
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BEGRÜNDUNG ZUR 53. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

DER STADT VISSELHÖVEDE 

1. Vorbemerkungen 

Im Ortsteil Jeddingen der Stadt Visselhövede ist der Neubau eines Feuerwehrhauses 

vorgesehen, um die Grundstruktur für eine gemeinsame Stützpunktwehr Jeddin-

gen/Nindorf zu legen. Die Ortsfeuerwehr in Jeddingen befindet sich zurzeit im Zentrum 

des Ortes an der Ecke „Heidmark“ / „Jeddinger Dorfstraße“. 

 

Ziel der Stadt Visselhövede ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für den vorgese-

henen Neubau zu schaffen und die Infrastrukturausstattung auf den technisch neuesten 

Stand zu bringen. Gleichzeitig wird der bisherige Feuerwehrstandort in der Ortsmitte 

aufgehoben. 

 

 

2. Grundlagen 

2.1 Überörtliche Planung und Raumordnung 

Landes-Raumordnungsprogramm  

In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung 

die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen 

schaffen. Die Stadt Visselhövede liegt im ländlichen Raum. Gemäß des Landes-

Raumordnungsprogramms Niedersachsen 2017 sollen die ländlichen Regionen sowohl 

mit ihren gewerblich-industriellen Strukturen als auch als Lebens-, Wirtschafts- und 

Naturräume mit eigenem Profil erhalten und so weiterentwickelt werden, dass sie zur 

Innovationsfähigkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen 

Wirtschaft dauerhaft einen wesentlichen Beitrag leisten können. 

 

In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Le-

bensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe 

Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse wei-

terentwickelt werden. 

 

Zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse sollen die Angebote der 

Daseinsvorsorge und die Versorgungsstrukturen in allen Teilräumen in ausreichendem 

Umfang und in ausreichender Qualität gesichert und entwickelt werden. In allen Teil-

räumen soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäftigung 

erreicht werden. 

 

Im zeichnerischen Teil des Landes-Raumordnungsprogramms sind für das Planände-

rungsgebiet keine Darstellungen enthalten. 
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Abb. 1: Ausschnitt aus dem Landes-Raumordnungsprogramm 2017 

 

Die Darstellung einer Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ 

ist mit den Zielen des Landes-Raumordnungsprogramms vereinbar. 

 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Rotenburg (Wümme) wird 

zurzeit neu aufgestellt, verbindlich sind aber noch die Ziele und Grundsätze der Fassung 

2005 mit den 2007 in Kraft getretenen Änderungen bezüglich der Windenergiegewin-

nung. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist die bauliche und wirt-

schaftliche Entwicklung vorrangig auf Grundlage des zentralörtlichen Systems zu voll-

ziehen. Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 für den Landkreis Rotenburg 

(Wümme) wird die Stadt Visselhövede als Grundzentrum eingestuft und mit den 

Schwerpunktaufgaben „Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ und 

„Fremdenverkehr“ dargestellt. 

 

In allen Teilräumen des Landkreises Rotenburg (Wümme) sollen eine ausgewogene, 

vielfältige und langfristig wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur sowie ein entspre-

chendes Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen vorhanden sein. 

 

Im zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 ist das Planän-

derungsgebiet als „Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft“ dargestellt. Ziel der Stadt 

Visselhövede ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für den Neubau eines Feuer-

wehrhauses zu schaffen. Hier wird den Belangen der Feuerwehr gegenüber einer weite-

ren landwirtschaftlichen Nutzung Vorrang eingeräumt. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 

 

Im zeichnerischen Teil des Entwurfes des Regionalen Raumordnungsprogramms 2017 

ist der Siedlungsbereich (grau) entlang der Kreisstraße in nördlicher Richtung erweitert 

worden. Dahingehend ist das Planänderungsgebiet im aktuellen Entwurf des Regionalen 

Raumordnungsprogramms 2017 nur teilweise als „Vorsorgegebiet für die Landwirt-

schaft“ dargestellt. Zudem ist entlang der Kreisstraße die Darstellung eines regional 

bedeutsamen Wanderweges (Radfahren) ergänzt worden. 

 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus dem Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms 2017 

 

Die Darstellung einer Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ 

ist mit den Zielen des Regionalen Raumordnungsprogramms vereinbar. 
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2.2 Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Visselhövede stellt im Teilbereich A am 

neuen Feuerwehrstandort Flächen für die Landwirtschaft dar. Am alten Feuerwehr-

standort im Teilbereich B sind ein Dorfgebiet und ein Symbol mit der Zweckbestim-

mung „Feuerwehr“ dargestellt. 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Visselhövede 

Neuer Feuerwehrstandort 

Alter Feuerwehrstandort 

A 

B 
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3. Lage und Nutzung des Änderungsbereiches sowie angrenzende Nutzungen 

Das Planänderungsgebiet (Teilbereich A) liegt am nördlichen Ortsrand von Jeddingen, 

einem Ortsteil der Stadt Visselhövede, östlich der Kreisstraße 235 „Heidmark“ 

(s. Abbildung 5). Das Planänderungsgebiet wird vollständig landwirtschaftlich genutzt. 

Nördlich, südlich und westlich befinden sich vereinzelte landwirtschaftliche Betriebe 

und Wohnnutzungen. Ansonsten ist das Planänderungsgebiet von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen umgeben. Die Größe der im Planänderungsgebiet A gelegenen Flä-

chen beträgt ca. 0,63 ha. 

 

 
Abb. 5: Lage des Planänderungsgebietes (Teilbereiche A und B ohne Maßstab) - LGLN; Auszug aus den Geobasis-

daten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung; © 2016 

 

 

4. Ziele, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planänderung 

4.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Im Ortsteil Jeddingen der Stadt Visselhövede ist der Neubau eines Feuerwehrhauses 

vorgesehen, um die Grundstruktur für eine gemeinsame Stützpunktwehr Jeddin-

gen/Nindorf zu legen. Die Ortsfeuerwehr in Jeddingen befindet sich zurzeit im Zentrum 

des Ortes an der Ecke „Heidmark“ / Jeddinger Dorfstraße“. Die bauliche Situation des 

alten Feuerwehrhauses ist räumlich sehr beengt, die Ausstattung entspricht nicht mehr 

den technischen Anforderungen und begründet im Hinblick auf den Arbeitsschutz drin-

genden Handlungsbedarf. Eine Modernisierung und Erweiterung ist dahingehend drin-

gend erforderlich, zumal die Zahl der Feuerwehreinsätze in den vergangenen Jahren 

stetig zugenommen hat. 

A 

B 
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Im Jahr 2015 hat die Stadt Visselhövede die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans in 

Auftrag gegeben. Als Ergebnis sollen die Feuerwehren perspektivisch weiter zusam-

menwachsen. Gemeinsame Übungen sollen angestrebt und die Ausrüstung, insbesonde-

re die Fahrzeuge, nicht mehr nur ortsgebunden betrachtet werden. 

 

Vor diesem Hintergrund soll in Jeddingen an der Verbindungsstraße nach Wittorf ein 

neues Feuerwehrhaus mit 2 getrennten Auf-, bzw. Ausfahrten für anrückende Einsatz-

kräfte und Einsatzfahrzeuge an der Kreisstraße und 1 Ausfahrt am Wirtschaftsweg, ei-

ner Fahrzeughalle mit 3 Stellplätzen und einer Erweiterungsoption für ein weiteres 

Fahrzeug bei einem möglichen Zusammenschluss der Feuerwehren Jeddingen und Nin-

dorf entstehen. Im Hinblick auf eine spätere gemeinsame Nutzung des Feuerwehrhauses 

durch die Ortsfeuerwehren Jeddingen und Nindorf soll dies bei der Auslegung der Um-

kleidebereiche, des Schulungsraumes und der Erweiterungsmöglichkeit der Fahrzeug-

halle berücksichtigt werden. Um die Versorgung des Ausrückebereiches der Jeddinger 

Stützpunktwehr sicherzustellen, befinden sich neben den Jeddinger Kameradinnen und 

Kameraden auch Kameradinnen und Kameraden aus Dreeßel, Wehnsen und Bleckwe-

del, da diese Ortsteile nicht mehr über eine eigene Ortsfeuerwehr verfügen. Für die Um-

setzung der o.g. Maßnahmen besteht dahingehend ein hoher Flächenbedarf. Die verfüg-

baren Flächen und Fahrzeughallen des alten Feuerwehrhauses reichen für den notwen-

digen Bedarf nicht mehr aus. Die übrigen Flächen um den Teilbereich A sollen Flächen 

für die Landwirtschaft im Außenbereich bleiben, weil sie hierfür benötigt werden. 

 

Ziel der Stadt Visselhövede ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für den vorgese-

henen Neubau zu schaffen und die Infrastrukturausstattung auf den technisch neuesten 

Stand zu bringen. Hier wird den Belangen der Feuerwehr und dem Schutz der Allge-

meinheit gegenüber einzelnen wenigen Anliegern im Außenbereich und einer weiteren 

landwirtschaftlichen Nutzung im Planänderungsgebiet Vorrang eingeräumt. 

 

Gleichzeitig wird der bisherige Feuerwehrstandort in der Ortsmitte (Teilbereich B), dar-

gestellt durch ein Symbol mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“, mit der 53. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes aufgehoben. 

 

 

4.2 Künftige Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung werden die Flächen im Geltungsbereich 

der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich A zukünftig als Fläche für 

Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ und Eingrünung zur freien 

Landschaft und im Teilbereich B als Dorfgebiet dargestellt. 
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4.3 Immissionsschutz  

Durch die vorgesehene Darstellung als Fläche für Gemeinbedarf sind keine unzumutba-

ren Auswirkungen auf die Umgebung zu erwarten. Die Nutzung des Areals erfolgt zu-

nächst nur bei Feuerwehreinsätzen und beim Übungs- und Ausbildungsdienst der Orts-

feuerwehr Jeddingen. Seit 2013 gab es in den beiden Ortsfeuerwehren Jeddingen und 

Nindorf zusammen durchschnittlich 13 Einsätze pro Jahr. Davon fiel ca. ein Viertel der 

Einsätze auf die Nachtzeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr. Eine Alarmierung per 

Sirene bzw. Funkmelder ist über eine entsprechende Alarm- und Ausrückeordnung ge-

regelt, jedoch ist für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus keine Installation einer Sire-

ne vorgesehen. Der Übungs- und Ausbildungsdienst mit Beteiligung der Feuerwehr 

Jeddingen fand in den letzten Jahren durchschnittlich 3 Mal im Monat, jeweils um 

19:30 Uhr, statt. Teilweise werden die Übungen jedoch auch an anderen Standorten in 

Visselhövede durchgeführt. Darüber hinaus soll das Areal für den Ausbildungsbetrieb 

der Feuerwehren der Stadt Visselhövede dienen. Da es derzeit auf Stadtebene keinen 

vergleichbaren Standort gibt, können über die Häufigkeit des Ausbildungsbetriebes kei-

ne Angaben gemacht werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Ausbildung 

der Grundlehrgänge für das gesamte Stadtgebiet ca. 1 Mal jährlich mit 70 Dienststunden 

erfolgt. Diese Stunden verteilen sich in der Regel auf Abenddienste und Dienste an 

Samstagen. 

 

 

4.4 Belange von Natur, Landschaft und Klima 

Die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet die Teilbereiche A und B. 

Während der Bereich A den geplanten neuen Standort für ein Feuerwehrhaus darstellt, 

ist der Teilbereich B mit dem derzeitigen Feuerwehrhaus bebaut. Dieses Gebäude ent-

spricht nicht mehr den technischen Anforderungen und der Standort für die Feuerwehr 

soll nach Norden an den Ortsrand verlegt werden. Dafür wird vorwiegend eine Acker-

fläche in Anspruch genommen. Entlang der Kreisstraße 235 ist im Änderungsbereich A 

auch eine Lagerfläche, Ruderalflur und -gebüsch mit Obstbäumen vorhanden. Zudem 

befindet sich zur Abschirmung des Ackers zur Kreisstraße eine Baum-Strauchhecke im 

Planänderungsgebiet. Der Teilbereich B ist bereits nahezu vollständig bebaut und ver-

siegelt. Lediglich im rückwärtigen Bereich ist ein angrenzendes Grünland eines Hof-

grundstückes im Änderungsgebiet vorhanden. Auf dieser Fläche befindet sich eine älte-

re Eiche (Quercus robur). Ansonsten sind im Änderungsbereich B ein Parkplatz, eine 

Zisterne und das Feuerwehrhaus vorhanden. 

 

Mit der Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Feuerwehr 

im Teilbereich A sind Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt zu erwarten. Die mit 

der Planung verbundene mögliche Beseitigung eines Ruderalflures sowie Gehölzstruk-

turen (Baum-Strauchhecke, Ruderalgebüsch mit Obstbäumen) ergeben auf das Schutz-

gut Pflanzen erhebliche Beeinträchtigungen. Weiterhin werden unbebaute Flächen ver-

siegelt bzw. bebaut. Daraus resultieren aufgrund der dauerhaften Versiegelung und 

Überbauung von Boden erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden. Durch 

die Verlagerung des Feuerwehrhauses an den Ortsrand entstehen zudem auf das Schutz-

gut Landschaft erhebliche Beeinträchtigungen. Diese Beeinträchtigungen können zum 

Teil innerhalb der Eingrünungsfläche in Form einer Anpflanzung von Bäumen und 
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Sträuchern kompensiert werden. Mit der Änderung der Darstellung von Gemeinbedarfs-

fläche zu Dorfgebiet im Teilbereich B entstehen auf den Naturhaushalt keine Beein-

trächtigungen, solange die Eiche erhalten wird. Detailliertere Angaben zu den entste-

henden erheblichen Beeinträchtigungen sowie zur erforderlichen Kompensation der 

Beeinträchtigungen sind im folgenden Genehmigungsverfahren zu treffen. Ausgleichs-

maßnahmen sollen grundsätzlich im Teilbereich A durchgeführt werden. Reicht die 

Fläche nicht aus, ist eine Bepflanzung außerhalb des Änderungsbereiches geplant. 

 

 

Artenschutz 

 

Der § 39 BNatSchG bezieht sich auf die allgemeinen Verbote des Artenschutzes und 

somit auf alle wild lebenden Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensstätten. Für die Bau-

leitplanung sind jedoch besonders und streng geschützte Arten des § 44 BNatSchG zu 

beachten. 

 

Artenschutzrechtliche Verbote greifen grundsätzlich erst bei der Realisierung konkreter 

(Bau)Vorhaben. Im Rahmen der Bauleitplanung ist jedoch bereits zu prüfen, ob einer 

Planumsetzung nicht überwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. 

Das betrifft speziell die Zugriffsverbote der besonders und streng geschützten Arten 

nach § 44 des BNatSchG, die der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben dienen. Zu 

den besonders geschützten Arten zählen die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang A 

und B der Europäischen Artenschutzverordnung, Tier- und Pflanzenarten nach Anhang 

IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten sowie die Tier- und Pflanzen-

arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG auf-

geführt sind. Zu den streng geschützten Arten gehören die Arten nach Anhang A der 

Europäischen Artenschutzverordnung, die Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie 

Tier- und Pflanzenarten, in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 BNatSchG auf-

geführt sind. 

 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-

ren. 
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Die Zugriffsverbote werden durch Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG weiter 

modifiziert. Darin heißt es zur Betroffenheit relevanter Arten, dass ein Verstoß gegen 

die Verbote des § 44 Abs.1 Nr. 1 und 3 BNatSchG nicht vorliegt, sofern die ökolo-

gische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Für die Bauleitpla-

nung sind demnach die Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen 

Vogelarten relevant. 

 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG gelten allge-

mein und sind bei der Realisierung von Vorhaben relevant. Im Rahmen der Bauleitpla-

nung wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisierung der 

Planung entgegenstehen können und ob Vermeidungs- oder vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen vorzusehen sind. Die Beurteilung der potentiell betroffenen Artengruppen 

bzw. das Vorkommen streng geschützter Artengruppen im Planänderungsgebiet orien-

tiert sich am realen Bestand und nicht an der planungsrechtlichen Situation, da die Rea-

lisierung des Vorhabens ausschlaggebend ist. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) 

Fledermäuse 

Ein Vorkommen von Fledermäusen in den Teilgebieten A und B kann nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. Ein signifikant hohes Fledermausaufkommen kann jedoch aus-

geschlossen werden. Im Teilbereich A könnten einzelne Bäume in der Baum-Strauch-

hecke von baumbewohnenden Fledermäusen genutzt werden. Im Teilbereich B stellen 

das Feuerwehrhaus und die Eichen einen potentiell geeigneten Lebensraum dar. Bei 

einer Begutachtung der Gehölze mit Belaubung ergaben sich keine Hinweise von Spal-

ten, Höhlungen und abstehender Rinde. Um einen möglichen artenschutzrechtlichen 

Konflikt bei der Durchführung der Planung zu vermeiden, ist das Gebäude vor Abriss 

oder Umbau von einem Gutachter auf möglichen Besatz zu untersuchen. Weiterhin sind 

die potentiell geeigneten Bäume auf Fledermausbesatz zu untersuchen. Sollten Tiere 

gefunden werden, sind diese fachgerecht zu bergen, ggf. zu versorgen und an geeigneter 

Stelle wieder auszuwildern. Dementsprechend kann eine Tötung bei der Durchführung 

der Planung und ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

Vögel 

Mit der Beseitigung von Gehölzstrukturen außerhalb der Brut- und Setzzeit kann eine 

Tötung von Vögeln ausgeschlossen werden. Am Gebäudebestand konnten keine Brut-

plätze festgestellt werden. Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG kann ausgeschlossen werden. 

 

Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 

Auswirkungen auf das Tötungsverbot weiterer besonders oder streng geschützter Arten 

sind innerhalb der Planänderungsgebiete nicht zu erwarten. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 2 (Störungsverbot) 

Fledermäuse 

Mit dem geplanten Vorhaben werden zum einen mit dem Teilgebiet B ein bereits be-

bauter Bereich geändert und zum anderen im Teilgebiet A Ruderalstrukturen sowie 

Acker entlang der Kreisstraße überplant. Vorgenannte Strukturen sind Störeinwirkun-

gen bereits ausgesetzt. Mit der Eingrünung werden zukünftig neue Gehölzstrukturen 

geschaffen. Weiterhin stehen umliegend ausreichend weitere Flächen als Jagdlebens-

raum zur Verfügung, sodass eine Störung lokaler Populationen ausgeschlossen werden 

kann. Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ergeben 

sich nicht.  

 

Vögel 

Die Bebauung von landwirtschaftlichen Flächen und die Rodung von Gehölzbeständen 

stellen grundsätzlich für mehrere Arten einen Verlust von potentiellen Brutstandorten 

dar. Es wird jedoch nur ein Teilbereich des Ackers überplant, der bereits durch Gehölze 

in seiner Brutplatzeignung eingeschränkt ist. Mit den Anpflanzungen werden neue Ge-

hölzlebensräume geschaffen, sodass eine Störung von lokalen Populationen ausge-

schlossen werden kann. Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG werden 

ausgeschlossen. 

 

Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 

Auswirkungen auf das Störungsverbot weiterer besonders oder streng geschützter Arten 

sind innerhalb der Planänderungsgebiete nicht zu erwarten. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Fledermäuse 

Einzelne Bäume in den Teilbereichen der Planänderungen sowie das Feuerwehrhaus im 

Teilbereich B stellen einen potentiell geeigneten Lebensraum dar. Explizite Nachweise 

konnten jedoch bei einer Begutachtung nicht erbracht werden. Mit der möglichen Besei-

tigung der genannten Strukturen werden potentiell geeignete Lebensräume entfernt. Ein 

Verstoß gegen das Zerstörungsverbot liegt allerdings nur dann vor, wenn die ökologi-

sche Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht mehr erfüllt ist. Vor Abriss oder 

Umbaumaßnahmen am Gebäudebestand sowie der Rodung von Bäumen sind diese auf 

Besatz von Fledermäusen zu untersuchen. Sollten dabei Quartiere ausgemacht werden, 

sind diese durch das Anbringen von künstlichen Nisthilfen zu kompensieren. Somit 

kann die ökologische Funktion weiterhin gewahrt werden und ein Verstoß gegen die 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann ausgeschlossen werden. 

 

Vögel 

Die Baum- und Strauchstrukturen eignen sich für einige Arten als Brutplatz. Mit einer 

Beseitigung des Bestandes wird der Lebensraum verringert. Im Teilbereich A werden 

mit der Anpflanzungsfläche jedoch neue Lebensräume geschaffen, die sich zukünftig 

als Lebensraum anbieten. Außerdem dürften vom Vorhaben nur Arten betroffen sein, 

die jedes Jahr einen neuen Brutplatz errichten und umliegend ausreichend Ausweichle-

bensräume vorfinden. Die Ackerfläche ist aufgrund der angrenzenden Gehölze im be-

troffenen Bereich als Brutplatz für Offenlandarten eher nicht geeignet. Mit den An-

pflanzungsmaßnahmen wird die ökologische Funktion auch zukünftig erfüllt. Verstöße 

gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ergeben sich nicht. 
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Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 

Auswirkungen auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterer besonders oder streng ge-

schützter Arten sind innerhalb der Planänderungsgebiete nicht zu erwarten. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 (Beschädigung, Zerstörung und Entnahme von Pflanzen) 

Im Rahmen der vorgenommenen Biotoptypenkartierung wurde das Arteninventar vege-

tationskundlich begutachtet. Dahingehend sind keine artenschutzrechtlich relevanten 

Pflanzenvorkommen innerhalb der Planänderungsgebiete A und B festzustellen und zu 

erwarten. Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG 

kann derzeit nicht prognostiziert werden. 

 

Fazit 

Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzuhalten, dass mit der Umset-

zung der Planung Verstöße gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG nicht zu er-

warten sind bzw. vermieden werden können. Als artenschutzrechtliche Vermeidungs-

maßnahme ist zu beachten, dass:  

- die Rodung der Bäume und der Abriss des Gebäudes außerhalb der Brut- und 

Setzzeit erfolgt. 

- die Gebäude und Bäume vor Abriss bzw. Rodung nochmals von einem Gutach-

ter auf Fledermausbesatz zu untersuchen sind. 

- bei positivem Besatz weitere Maßnahmen, wie bergen, versorgen, auswildern 

und das Anbringen von künstlichen Nisthilfen für Fledermäuse durchzuführen 

sind. 

 

Hinweis: 
Alle zukünftigen Auswirkungen der Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im Sinne des §19 Abs. 

2 und 3 BNatSchG sind auf Grundlage der durchgeführten Erfassungen nicht sicher prognostizierbar. Es 

können nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustan-
des der genannten Arten oder Lebensräume verursacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbe-

reich der Planung nicht bekannt ist oder die sich künftig im Einwirkungsbereich der Planung ansiedeln 

bzw. entwickeln. Eine vollständige Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemäß §19 Abs. 1 BNatSchG 

kann deshalb planerisch und gutachterlich nicht gewährleistet werden. 

 

 

4.5 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Planänderungsgebietes erfolgt über die vorhandene 

ausgebaute Kreisstraße 235 „Heidmark“ und den abzweigenden Feldweg Flurstück 945 

der Flur 2 der Gemarkung Jeddingen. 
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4.6 Bodenschutz- und Abfallrecht 

Die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Rotenburg (Wümme) hat derzeit keine 

Hinweise auf Altlasten oder Verdachtsflächen im Plangebiet. 

 

Sollten während der Erdarbeiten vor Ort Bodenverunreinigungen, unnatürliche Boden-

verfärbungen oder Abfallablagerungen festgestellt werden, so sind diese dem Landkreis 

Rotenburg (Wümme), Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau, unverzüglich schrift-

lich anzuzeigen und die Arbeiten bis auf weiteres einzustellen. 

 

 

4.7 Baudenkmalpflege 

In Jeddingen, Heidmark 9, befindet sich eine sog. Ankerbalkenscheune, die als Bau-

denkmal in der Liste der Kulturdenkmale verzeichnet ist. Das Baudenkmal darf durch 

Maßnahmen in seiner Umgebung nicht beeinträchtigt werden. 

 

Aufgrund der Entfernung zu den Teilbereichen des Planänderungsgebietes sind keine 

Beeinträchtigungen des Baudenkmals durch die Flächennutzungsplanänderung zu er-

warten. 

 

 

4.8 Ver- und Entsorgung 

Die Wasser- und Löschwasserversorgung erfolgt durch den Wasserversorgungsverband 

Rotenburg-Land. 

 

Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Kanalnetz 

der Stadt Visselhövede. Die Abwässer werden zur Kläranlage der Stadt geleitet. 

 

Zur Feststellung der Versickerungsfähigkeit des Oberflächenwassers liegt ein Boden-

gutachten vor („Neubau eines Feuerwehrgebäudes in 27374 Visselhövede, OT Jeddin-

gen, Heidmark“, Contrast GmbH, 10/2017). Im Ergebnis ist der Baugrund zum jetzigen 

Zeitpunkt für die Errichtung von Versickerungsanlagen nicht geeignet. Möglicherweise 

kann eine Niederschlagsversickerung nach der baubedingten Aufhöhung des Geländes 

dennoch realisiert werden. Sollte eine Versickerung nicht oder nur unvollständig mög-

lich sein, kann das Oberflächenwasser zurückgehalten und gedrosselt in den vorhande-

nen RW-Kanal des Landkreises Rotenburg auf Antrag abgegeben werden. 

 

Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch die AVACON AG. 

 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Rotenburg (Wümme). 
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5. Umweltbericht gemäß § 2a BauGB 

Die Umweltprüfung wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j 

und § 1 a BauGB durchgeführt, indem die voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-

kungen ermittelt und bewertet werden. Im Umweltbericht sind die aufgrund der Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-

schutzes darzulegen. 

 

 

5.1 Inhalt und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

Durch die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Visselhövede soll eine 

geordnete städtebauliche Entwicklung angestrebt und die planungsrechtlichen Grundla-

gen für die erforderliche Infrastrukturausstattung geschaffen werden. In Jeddingen ist 

der Neubau eines Feuerwehrhauses vorgesehen, da das bisherige Gebäude die techni-

schen Anforderungen nicht mehr erfüllt. Für das neue Feuerwehrhaus ist ein Standort 

nördlich der Ortschaft Jeddingen vorgesehen. Der derzeitige Standort soll mit der Flä-

chennutzungsplanänderung in ein Dorfgebiet geändert werden. Ziel der Stadt Visselhö-

vede ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für diese Entwicklung durch eine vor-

bereitende Bauleitplanung zu schaffen. 

Bezüglich weiterer Erläuterungen zu den Inhalten und städtebaulichen Zielen der Plan-

änderung wird auf das Kapitel 4.1 „Städtebauliche Zielsetzung“ der Begründung ver-

wiesen. 

 

 

5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen sowie umweltschutz- und planungsrele-

vante Fachgesetze und Fachpläne 

Für die Erarbeitung des Umweltberichts sind, auf das Vorhaben bezogen, neben den 

Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) folgende Rechtsvorschriften und Fachpläne 

relevant: 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),  

 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-

NatSchG), 

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), 

 Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Rotenburg / Wümme (2015). 

 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum 

Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 

 

Über die in § 1 BNatSchG allgemein formulierten Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege hinaus ist das 5. Kapitel des Bundesnaturschutzgesetzes von Bedeu-

tung. In diesem Abschnitt werden Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenar-

ten geregelt. 
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Darin nennt § 37 BNatSchG die Aufgaben des Artenschutzes: 
- den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor Be-

einträchtigungen durch den Menschen und die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingun-

gen, 

- den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten sowie 

- die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wildlebender Arten in geeigneten 
Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. 

 

Für die besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG trifft das Bundesnaturschutzgesetz in § 44 BNatSchG besondere Re-

gelungen. Der Schutz umfasst die wild lebenden Tiere und Pflanzen im o.g. Sinne sowie 

auch die europäischen Vogelarten einschließlich ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

 

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind in 

den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 39 (allgemeiner 

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und 44 (besonders geschützte und bestimmte 

andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG festgelegt. Danach ist es verboten, ohne 

vernünftigen Grund Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören 

oder sonst erheblich zu beeinträchtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhi-

gen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten. 

 

Das NAGBNatSchG enthält einige Niedersachsen bezogene Abweichungen und Ergän-

zungen zum BNatSchG. 

 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

Zweck des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den 

Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen 

handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen, die 

auf andere Weise herbeigeführt werden, zu schützen und dem Entstehen schädlicher 

Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

 

Landschaftsrahmenplan (LRP, 2015) 

 

Der Landschaftsrahmenplan trifft folgende Aussagen zum Planänderungsgebiet: 

 

Karte I: Arten und Biotope 

 

Die beiden Planänderungsgebiete A und B beinhalten ausschließlich Biotoptypen von 

sehr geringer Bedeutung. Direkt südlich an den Teilbereich B angrenzend ist ein Garten 

mit Biotoptypen von geringer Bedeutung vorhanden. 

 

Karte II: Landschaftsbild 

 

Die Teilbereiche A und B befinden sich in Landschaftseinheiten von geringer Bedeu-

tung. Die Räume am Teilbereich A werden von strukturarmen Ackerlandschaften ge-

prägt. Der Teilbereich B befindet sich in der Ortslage von Jeddingen. 
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Karte III: Boden 

 

Nach dem LRP beinhalten die Planänderungsgebiete A und B sowie die umliegenden 

Flächen keine schutzwürdigen oder wertvollen Böden. 

 

Karte IV: Wasser- und Stoffretention 

 

Die Planänderungsgebiete A und B beinhalten keine Bereiche mit besonderer Funkti-

onsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention (Rückhaltung). Nördlich an den Teilbereich 

A angrenzend ist ein Bereich mit hoher Grundwasserneubildung und hoher Nitrataus-

waschungsgefährdung vorhanden. 

 

Karte V: Zielkonzept 

 

Für beide Änderungsbereiche A und B sieht der LRP die Entwicklung und Wiederher-

stellung von Gebieten mit geringer Bedeutung für das Landschaftsbild vor. Zudem liegt 

der Teilbereich B vollständig in der Ortslage von Jeddingen. 

 

Karte VI: Schutz, Pflege und Entwicklung best. Teile von Natur und Landschaft 

 

Der LRP stellt für beide Teilbereiche sowie die umliegenden Flächen keine Schutzge-

biete oder -objekte dar. 

 

 

Weitere Grundlagen für die Ermittlung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

sind: 

 

 Biotoptypenkartierung im Jahre 2017 gemäß dem Kartierschlüssel der Biotopty-

pen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016), 

 Kartenserver LBEG (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/?lang=de), 

 Niedersächsische Umweltkarte (https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/ 

Umweltkarten/), 

 Fortschreibung Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Rotenburg/Wümme 

(2015), 

 Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung; BV: Neubau eines Feuerwehr-

gebäudes in 27374 Visselhövede, OT Jeddingen. CONTRAST GmbH, Oster-

holz-Scharmbeck, Stand: 16.10.2017. 

 

 

5.3 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im derzeitigen Ist-Zustand 

(Basisszenario), bei Nichtdurchführung und Durchführung der Planung sowie die mit 

der Planung verbundenen Umweltauswirkungen werden nachfolgend auf das jeweilige 

Schutzgut bezogen dargestellt. 
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5.3.1 Schutzgut Boden und Wasser 

Boden 

 

Die beiden Planänderungsgebiete A und B liegen in der naturräumlichen Einheit der 

Sehlinger Geest. Gemäß der Geologischen Übersichtskarte von Niedersachsen bilden 

Gletscherablagerungen der Jüngeren Grundmoräne (tonig-schluffige Geschiebedeck-

sande, mit zum Teil Stein- und Geröllbeimengungen) den oberflächennahen Unter-

grund. Unter dieser Formation lagern Schluffe (Geschiebelehm/-mergel) sowie Fein- bis 

Mittelsande des Jüngeren Drenthe-Stadiums der Saale-Kaltzeit. Der vorherrschende 

Bodentyp innerhalb beider Teilbereiche ist, gemäß der Bodenübersichtskarte von Nie-

dersachsen (1:50.000) Pseudogley-Braunerde. Dieser ist ein tiefgründiger schwach stau-

nässebeeinflusster Boden mit einem sehr hohen Wasserspeichervermögen und einer 

sehr hohen Durchwurzelbarkeit. Zudem ist der Boden durch jahreszeitliche Wechsel 

zwischen winterlicher Nassphase mit Luft- und Wärmemangel sowie sommerlicher Ab-

trocknungsphase gekennzeichnet. Während der winterlichen Nassphase sind die Nutz-

pflanzen wasserüberversorgt und in der sommerlichen Abtrocknungsphase sind die 

Nutzpflanzen aufgrund des hohen Wasserspeichervermögens gut wasserversorgt. Ein 

schutzwürdiger Bodentyp ist in den Änderungsbereichen nicht vorhanden. Das stand-

ortbezogene ackerbauliche Ertragspotential ist für die Änderungsbereiche als mittel zu 

bewerten.  

Zur Erkundung des Baugrundes im Teilbereich A erfolgte im Vorfeld eine Baugrundun-

tersuchung (CONTRAST GmbH, 2017). Dabei ergaben die 4 Rammkernbohrungen, 

dass der oberflächennahe Baugrund aus gemischt- bis grobkörnigen Lockergesteinen 

besteht, die von einem mindestens steif ausgeprägten Geschiebelehmhorizont unterbro-

chen werden. Es konnten vor Ort unter einem lockeren Oberboden lockere Sande bis 

steife Schluffsande nachgewiesen werden. Unter diesen Schichten konnte bis zur unter-

suchten Tiefe von 6,0 m Geschiebelehm angetroffen werden. Der untersuchte Teilbe-

reich A beinhaltet einen Lagerplatz und unbebaute Flächen, die derzeitig nicht genutzt 

werden sowie Ackerflächen. Der Teilbereich B ist mit dem Feuerwehrhaus und Stell-

plätzen bereits nahezu vollständig bebaut und versiegelt. Aufgrund der anthropogenen 

Nutzung beider Gebiete dürften die Eigenschaften und Strukturen der Böden im Ände-

rungsgebiet A und B verändert sein. Die natürlichsten Bodenverhältnisse dürften im 

Änderungsbereich A, im Bereich der Baum-Strauchhecke vorhanden sein. Bei einer 

Nichtdurchführung der Planung würde der Feuerwehr kein zwingend erforderlich neuer 

Standort zur Verfügung stehen. Dementsprechend würden keine landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen versiegelt und bebaut werden. Die Bodenfunktionen könnten weitest-

gehend beibehalten werden. Der neue Standort ist jedoch mit der Lagerfläche baulich 

vorgeprägt und grenzt direkt an die Kreisstraße 235 an.  

 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Das Planänderungsgebiet A ist bereits durch den vorhandenen Lagerplatz teilweise ver-

siegelt. Der Teilbereich B ist nahezu vollständig bebaut und versiegelt. Lediglich im 

rückwärtigen Bereich ist mit einem Eichenbaum und Grünland eine kleine Fläche vor-

handen, die nicht versiegelt ist. Dementsprechend hat der Bodentyp im Teilbereich B 

seine Bodenwerte und -funktionen bereits vollständig verloren. Mit einer Umnutzung 

des Grundstückes ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 

Boden. Das Änderungsgebiet A beinhaltet jedoch größtenteils unbebaute Flächen, die 
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brachliegen oder landwirtschaftlich genutzt werden. Mit zusätzlichen baulichen Anla-

gen werden mehr Flächen dauerhaft versiegelt. Während der Bauphase werden aller 

Voraussicht nach Abgrabungen und Aufschüttungen von Boden erfolgen. Demnach 

sind mit dem geplanten Vorhaben im Änderungsgebiet A erhebliche Beeinträchtigungen 

durch die Versiegelung, Überbauung, Abgrabung und Aufschüttung, der bisher unbe-

bauten Flächen zu erwarten. Versiegelter Boden verliert dahingehend vollständig seine 

Funktionen als Regulationsfaktor für den Boden- und Bodenwasserhaushalt (Puffer- 

und Filterfunktion), seine Funktion als Pflanzenstandort und Lebensraum für Organis-

men. 

 

Wasser 

 

Die Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel beträgt in den Änderungsge-

bieten laut Hydrogeologischer Karte von Niedersachsen (1:200.000) 251 - 300 mm/a 

und ist damit als mittel bewertet. Die Gefährdung des Grundwassers wird als gering 

eingestuft. Oberflächengewässer sind in den Änderungsgebieten sowie umliegend nicht 

vorhanden. Bei den Sondierungen des Baugrundes konnte kein Grundwasser angetrof-

fen werden. Nach der oben genannten Kartengrundlage liegt der Grundwasserstand bei 

ca. 52,5 m NN und somit ca. 7,5 m unter Geländeoberkante. Des Weiteren ist im Teil-

bereich A Stauwasserbildung möglich, welche jedoch niederschlagsabhängig ist und 

saisonalen Schwankungen unterliegt. 

Im Änderungsgebiet A kann das anfallende Niederschlagswasser derzeit ungehindert 

auf den unversiegelten Flächen vor Ort versickern. Im Änderungsgebiet B ist eine Ver-

sickerung vor Ort nicht mehr möglich. Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde 

die Niederschlagsversickerung in den Änderungsbereichen wie bisher erfolgen. 

 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Während der Bauzeit könnten bei einem hohen Grundwasserstand und der Trockenhal-

tung der Baugrube temporäre wasserabsenkende Maßnahmen erforderlich sein. Durch 

die zusätzliche Flächenversiegelung im Änderungsgebiet A kann das Oberflächenwas-

ser innerhalb dieses Änderungsbereiches nur noch eingeschränkt vor Ort versickern. 

Nach der Baugrunduntersuchung (CONTRAST GmbH, 2017) sind die vorhandenen 

Bodenverhältnisse für die Errichtung von Versickerungsanlagen und der weiteren Ver-

sickerung vor Ort nicht geeignet. Mit einer baubedingten erforderlichen Aufhöhung des 

Geländes könnte jedoch eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers mög-

lich sein. Detailliertere Aussagen sind im folgenden Baugenehmigungsverfahren zu 

tätigen. Sollte sich im weiteren Baugenehmigungsverfahren herausstellen, dass eine 

Versickerung nicht oder nur unvollständig möglich ist, soll das Oberflächenwasser zu-

rückgehalten und gedrosselt in den RW-Kanal des Landkreises Rotenburg eingeleitet 

werden. Dahingehend würde das zukünftig anfallende Niederschlagswasser der Grund-

wasserneubildung nicht mehr zur Verfügung stehen und es sind Beeinträchtigungen auf 

das Schutzgut Wasser zu erwarten. Diese sind jedoch aufgrund der geringen Flächen-

größe als nicht erheblich zu bezeichnen. Mit dem geplanten Vorhaben sind keine erheb-

lichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten. 
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5.3.2 Schutzgut Fläche 

Die Stadt Visselhövede besitzt eine Flächengröße von ca. 159 km². Der Anteil der 

landwirtschaftlichen Flächen ist mit ca. 67 %, verglichen mit dem Landesdurchschnitt 

Niedersachsen von 60,1 %, überdurchschnittlich. Der Anteil der Siedlungsfläche liegt 

mit etwa 3,2 % deutlich unter dem niedersächsischen Durchschnitt von ca. 8,5 %. 

Der durchschnittliche Versiegelungsgrad, d.h. der Anteil der versiegelten Böden an der 

Gesamtfläche der Stadt Visselhövede beträgt 4,48 % (Stand: 07.06.2017), gemäß der 

Karte „Grad der Bodenversiegelung auf Gemeindeebene“ (1:500.000). 

Ohne Durchführung der Planung würde sich der Versiegelungsgrad in der Stadt Vissel-

hövede zwar derzeit nicht erhöhen, jedoch stände der Freiwilligen Feuerwehr kein Er-

weiterungsstandort zur Verfügung. 

 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Mit dem geplanten Vorhaben würde sich der Versiegelungsgrad im Planänderungsge-

biet sowie in der Stadt Visselhövede erhöhen. Aufgrund der geringen Flächengröße bei-

der Änderungsbereiche sind keine wesentlichen statistischen Auswirkungen zu erwar-

ten. Weiterhin wird mit dem Änderungsbereich A keine Fläche in Anspruch genommen, 

die vollständig in der freien Landschaft liegt sondern zum Teil baulich vorgeprägt ist. 

Somit wird die Planung dem § 1 a BauGB gerecht, indem mit Grund und Boden spar-

sam und schonend umgegangen wird. 

 

 

5.3.3 Schutzgut Klima/Luft 

Der Änderungsbereich A liegt am Ortsrand von Jeddingen, direkt an der K 235. Die 

Fläche beinhaltet einen Lagerplatz, ungenutzte und landwirtschaftliche Flächen. Der 

Änderungsbereich B liegt vollständig in der Ortschaft Jeddingen und ist bereits voll-

ständig bebaut bzw. versiegelt. Mit dem Änderungsbereich A beinhalten die zu bepla-

nenden Gebiete bereits landwirtschaftliche Flächen. Umliegend befinden sich weitere 

große Ackerflächen, welche Frischluftentstehungsgebiete darstellen und für einen guten 

Luftaustausch im Ort beitragen. Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich keine 

Auswirkungen ergeben. Die bebauten und versiegelten Flächen würden in ihrer jetzigen 

Ausdehnung erhalten bleiben. Die betroffene Ackerfläche würde mit den umliegenden 

Flächen weiterhin zur Frischluftentstehung beitragen. 

 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Während der Bauphase könnten sich aufgrund von Baumaschinen und Bautätigkeiten 

kurzzeitig höhere Immissionsbelastungen ergeben. Mit den zukünftigen baulichen An-

lagen sind keine zusätzlichen Belastungen auf das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten. 

Die Änderungsbereiche beinhalten nur kleinflächige Gebiete, sodass die Auswirkungen 

aufgrund von Bebauungen und Versiegelungen durch die umliegenden landwirtschaftli-

chen Flächen kompensiert werden können. Die landwirtschaftlichen Flächen fungieren 

auch zukünftig als Frischluftentstehungsgebiete und sorgen im Ort für einen guten Luft-

austausch. Erhebliche Beeinträchtigungen sind auf das Schutzgut Klima/Luft nicht zu 

erwarten. 
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5.3.4 Schutzgut biologische Vielfalt 

Pflanzen 

 

Der Änderungsbereich A beinhaltet entlang der Kreisstraße 235 einen Lagerplatz 

(OFL), umliegend davon sind eine Ruderalflur sowie ein -gebüsch (UR, BR/HO) vor-

handen. Das Ruderalgebüsch beinhaltet zudem noch einzelne Obstbäume, die jedoch 

zunehmend abgängig sind. Die Ruderalstrukturen werden bereits seit geraumer Zeit 

nicht mehr genutzt und fallen zunehmend brach. Der Großteil des Teilbereiches A wird 

jedoch ackerbaulich (A) genutzt. Südlich grenzt an den Planungsraum ein Wohngebäu-

de (OEL) an. Entlang der Kreisstraße ist zudem noch eine Baum-Strauchhecke (HFM) 

vorhanden, die zum Teil in den Änderungsbereich hineinragt. Aufgrund der Kronentrau-

fe von ca. 10-15 m handelt es sich bei der Baum-Strauchhecke um einen älteren Ge-

hölzbestand. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kreisstraße ist eine landwirtschaftli-

che Hoffläche vorhanden. Ansonsten werden die umliegenden Flächen ebenfalls acker-

baulich genutzt. 

 

Der Teilbereich B ist bereits mit dem vorhandenen Feuerwehrhaus (ONZ) sowie dazu-

gehörigen Stellplätzen (OVP) vollständig bebaut. Lediglich im rückwärtigen Bereich ist 

eine Eiche (Quercus robur) sowie ein angrenzendes Grünland (GI) vorhanden. Die Ei-

che besitzt einen Stammdurchmesser von ca. 60 - 70 cm. Weitere Eichenbäume befin-

den sich nördlich des Änderungsbereiches. Der Stammdurchmesser dieser Bäume weist 

eine ähnliche Größe auf. Der Änderungsbereich befindet sich vollständig in der Ortslage 

von Jeddingen und ist von landwirtschaftlichen Hofflächen sowie Wohngebäuden um-

geben. 
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Abb. 6: Biotoptypen und Nutzungen (ohne Maßstab) 
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Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Die Bewertung der Biotoptypen folgt der Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen 

(Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2012) in fünf Wertstufen. 

 
Wertstufe 5 (kurz = W 5) = Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung; W 4 = Biotoptyp mit hoher Bedeutung;  
W 3 = Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung; W 2 = Biotoptyp mit geringer Bedeutung;   

W 1 = Biotoptyp mit sehr geringer Bedeutung; E = Baum- und Strauchbestände (Ersatzpflanzung). 

 

Biotoptyp Wertstufe  

Ist-Zustand 

Wertstufe  

Soll-Zustand 

Innerhalb der Planänderungsgebiete 

 

Teilbereich „A“ 

- Acker (A) 

- Ruderalgebüsch / Sonstiges Gebüsch mit Obst-

bäumen (BR/HO) 

- Baum-Strauchhecke (HFM) 

- Lagerplatz (OFL) 

- Ruderalflur (UR) 

 

Teilbereich „B“ 

- Artenarmes Intensivgrünland (GI) 

- Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex (ONZ) 

- Parkplatz (OVP) 

- Sonstiger Einzelbaum (HBE) 

 

 

 

 

1 

 

3 

3 

1 

3 

 

 

2 

1 

1 

E 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

Außerhalb der Planänderungsgebiete 

 

- Acker (A) 

- Artenarmes Intensivgrünland (GI) 

- Scher- und Trittrasen (GR) 

- Baum-Strauchhecke (HFM) 

- Ländlich geprägtes Dorfgebiet/Gehöft (ODL) 

- Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) 

- Straße (OVS) 

- Weg (OVW) 

- Hausgarten (PH) 

- Ruderalflur (UR) 

- Sonstiger Einzelbaum (HBE) 

 

 

 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

E 

 

 

 

Im Änderungsbereich A entstehen mit der Beseitigung und Überbauung eines Ruderal-

gebüsches mit Obstbäumen (BR/HO), Baum-Strauchhecke (HFM) und Ruderalflur 

(UR) erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen. Inwieweit der Gehölz-

bestand beseitigt werden muss, ist im weiteren Genehmigungsverfahren zu klären und 

abhängig von der Lage der erforderlichen Zufahrten. Die größten Bäume befinden sich 

jedoch im nördlichen Bereich der Baum-Strauchhecke, welche außerhalb des Planände-

rungsgebietes liegt. Im Teilbereich B entstehen lediglich erhebliche Beeinträchtigungen 
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durch die mögliche Beseitigung eines Einzelbaumes (Stieleiche). Ansonsten werden 

Biotoptypen von sehr geringer bis geringer Bedeutung in Anspruch genommen. Wäh-

rend der Bauphase werden die Bodenoberfläche und somit auch die Vegetation im be-

planten Teilbereich A in ihren Eigenschaften durch Bodeneintrag und -abtrag sowie 

durch Versiegelungen vollständig zerstört. Mit der zukünftigen dauerhaften Versiege-

lung und Überbauung stehen diese Flächen für Vegetationen nur noch bedingt zur Ver-

fügung. Ein Teil des erforderlichen Kompensationsbedarfes bei der Beseitigung der 

vorgefundenen Biotoptypen kann im Teilbereich A in der Fläche Eingrünung zur freien 

Landschaft kompensiert werden. Die restliche Kompensation erfolgt außerhalb des 

Planänderungsgebietes, z.B. auf Wegeseitenräumen. 

 

Tiere 

 

Die Lebensraumbedeutung des Ackers im Teilbereich A ist aufgrund der angrenzenden 

Gehölzstrukturen und der Kreisstraße 235 als eher gering zu bezeichnen. Die Gehölz-

strukturen könnten jedoch von einigen Gehölzbrütern genutzt werden, dies dürfte je-

doch aufgrund der Lage nur ubiquitäre (überall verbreitete) Arten betreffen. Die Stör-

einflüsse sind durch den Lagerplatz und Kreisstraße als hoch zu bezeichnen. 

Der Teilbereich B ist vollständig bebaut und beinhaltet als einziges Naturelement einen 

Einzelbaum. Durch die Lage im Ort ist ein Vorkommen von seltenen Arten nicht zu 

erwarten. Im Baum konnten keine Horste festgestellt werden.  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Teilbereich B weiterhin als Feuerwehr-

haus genutzt werden. Die weiteren Flächen im Teilbereich A stünden auch zukünftig als 

potentielle Lebensräume zur Verfügung. 

 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Die Artenvielfalt ist aufgrund der Lage beider Teilbereiche mit intensiver landwirt-

schaftlicher Nutzung und vollständiger Bebauung als sehr eingeschränkt zu bezeichnen. 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Umsetzung der Planung sind 

keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Tiere zu erwarten. Die Acker-

fläche ist durch die angrenzenden Gehölzstrukturen sowie die Kreisstraße deutlich ein-

geschränkt. Die angrenzenden weiträumigen Ackerflächen werden mit dem Vorhaben 

nicht in Anspruch genommen und stehen auch zukünftig als Lebensraum zur Verfü-

gung. Um jedoch artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden, sollte die Ro-

dung von Gehölzstrukturen außerhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen. 

 

 

5.3.5 Schutzgut Landschaft 

Das Landschaftsbild im Teilbereich A wird ausschließlich von der intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung geprägt. Gegenüber der Kreisstraße ist ein landwirtschaftlicher 

Hof vorhanden. Ansonsten werden die Flächen vorwiegend als Acker genutzt. Entlang 

der Kreisstraße befinden sich ein Lagerplatz und Ruderalstrukturen, die zunehmend 

brachfallen. Zudem ist eine Baum-Strauchhecke vorhanden, die den Raum gut durch-

grünt. 
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Der Teilbereich B besteht aus einem Feuerwehrhaus, welches den technischen Ansprü-

chen nicht mehr genügt. Weiterhin liegt dieser Bereich vollständig in der Ortschaft und 

wird von den umliegenden Bäumen gut durchgrünt. 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das bestehende Feuerwehrhaus weiterhin ge-

nutzt werden. Der Teilbereich A würde entweder landwirtschaftlich oder als Lagerflä-

che in Anspruch genommen werden. Die Gehölzstrukturen würden weiter zur Durch-

grünung der Landschaft beitragen. 

 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Der Teilbereich A ist durch die umliegende bauliche Nutzung diesbezüglich bereits 

vorbelastet. Dennoch entstehen mit der Errichtung zusätzlicher baulicher Anlagen in der 

freien Landschaft erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaft. Diese 

können jedoch durch die vorgesehene Eingrünung der Gemeinbedarfsfläche deutlich 

gemindert werden. Mit der Änderung des derzeitigen Feuerwehrgeländes in ein Dorfge-

biet entstehen auf das Schutzgut Landschaft keine Beeinträchtigungen, da der Bereich 

bereits vollständig bebaut ist. Die umliegenden Bäume tragen auch zukünftig zur 

Durchgrünung der Ortschaft bei. 

Während der Bauzeit könnten sich aufgrund von Baumaschinen kurzzeitig höhere Lär-

mimmissionen ergeben. Zudem werden während der Bauphase der Baubetrieb und die 

Baustellen visuell wahrnehmbar sein. 

 

 

5.3.6 Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit 

Wohnumfeld 

 

Der Teilbereich A liegt am nördlichen Ortsrand und beinhaltet vorwiegend eine Acker-

fläche. Umliegend sind Wohngebäude und eine landwirtschaftliche Hoffläche vorhan-

den. Demnach ist das Änderungsgebiet A bereits baulich vorbelastet. Ansonsten ist das 

Wohnumfeld von landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägt. Der Teilbereich B liegt 

vollständig in der Ortslage von Jeddingen. 

 

Schall- und Geruchsimmissionen 

 

Im Teilbereich A sind durch die vorgesehene Nutzung im Planänderungsgebiet keine 

Beeinträchtigungen der Umgebung zu erwarten, da die Nutzung der Fläche für Gemein-

bedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ nur zeitweilig bei Feuerwehreinsätzen 

und Übungen stattfindet. Im Teilbereich B bleibt die Darstellung eines Dorfgebietes 

erhalten, sodass sich die zukünftige Nutzung in die Umgebung einfügt. 

 

Erholung 

 

Das Regionale Raumordnungsprogramm stellt für die Teilbereiche A und B sowie für 

die umgebenen Flächen keine besonderen Erholungsfunktionen dar. Der Teilbereich A 

beinhaltet ein Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft. Für den Änderungsbereich B stellt 

das RROP eine im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ausgewiesene Baufläche dar. 
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Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Teilbereich A weiterhin landwirtschaft-

lich und der Bereich B als Feuerwehrgelände genutzt werden. Die Gehölzstrukturen 

würden ebenfalls weiterhin bestehen bleiben. 

 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Beide Änderungsbereiche werden bereits durch Siedlungsstrukturen und baulichen An-

lagen geprägt. Mit der Durchführung der Planung werden sich die baulichen Anlagen 

im Teilbereich A erweitern. Im Teilbereich B würde lediglich eine Umnutzung stattfin-

den. 

Während der Bauzeit könnten sich aufgrund von Baumaschinen kurzzeitig höhere Lär-

mimmissionen ergeben. Zudem werden während der Bauzeit der Baubetrieb und die 

Baustelle visuell wahrnehmbar sein. Beeinträchtigungen durch schwere Unfälle oder 

Katastrophen sind nicht zu erwarten. Ebenso nimmt die Anfälligkeit der Vorhaben für 

schwere Unfälle oder Katastrophen durch die Aufstellung der Planung nicht zu. Bei-

spielsweise existieren im Brandfall Fluchtpläne. 

Für das Schutzgut Mensch entstehen keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

 

 

5.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind, bis auf die vorhandene Bebauung im Teilgebiet B, 

innerhalb der Planänderungsgebiete nicht vorhanden. Der Gebäudebestand würde bei 

einer Nichtdurchführung der Planung weiterhin von der Feuerwehr genutzt werden. 

 

Bewertung, Auswirkungen der Planung 

Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten. 

 

 

5.3.8 Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge der einzelnen Schutzgüter (Wech-

selwirkungen) 

Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes 
    Wirkung auf das Schutzgut 

Boden und Wasser Tiere und Pflanzen  
Überbauen, Versiegeln, Aufschütten, 
Abgraben, Einbringen von Fremd-
materialien innerhalb der geplanten 
Gemeinbedarfsfläche und Dorfgebiet 

Verlust, Veränderung, Störung von Lebensräumen oder Teillebensräumen  

Landschaft 
Verstärkte technische Überprägung eines bereits vorbelasteten Kulturland-
schaftsbereiches 

Klima/Luft 
Aufwärmung, Verstärkung der Staubentwicklung 

Landschaft Mensch 
Verstärkte technische Überprägung 
des Landschaftsraumes, Immissions-
belastungen 

Weitere Einschränkung des Landschaftserlebens 
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5.3.9 Entwicklung des Gebiets ohne Verwirklichung des Vorhabens (Null-

variante) 

Ohne Verwirklichung des Vorhabens würde der Teilbereich A weiterhin landwirtschaft-

lich genutzt werden. Teilflächen würden wahrscheinlich weiter brachfallen oder wieder 

intensiv genutzt werden. Der Teilbereich B würde weiterhin das Feuerwehrhaus bein-

halten. 

 

 

5.4 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nach-

teiliger Auswirkungen auf Natur und Landschaft  

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen 

und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Bau- und 

Naturschutzrecht sind durch § 18 BNatSchG miteinander verknüpft. Im Rahmen der 

Abwägung sind durch Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Naturschutzgesetz 

gemäß § 1 a Abs. 2 und Abs. 3 BauGB auch die Vermeidung und der Ausgleich zu er-

wartender Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichtigen. 

 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG sind Veränderungen 

der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

haltes oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Es 

gilt der Grundsatz, dass Eingriffe die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das 

Landschaftsbild nicht mehr als unbedingt nötig beeinträchtigen dürfen (§ 15 BNatSchG). 

 

Diesem Grundsatz wird Rechnung getragen, indem ein Standort gewählt wurde, 

- der bereits baulich vorbelastet ist, 

- der am Ortsrand liegt, 

- der als Lebensraum für Pflanzen und Tiere vorwiegend eine geringe bis mittlere 

Bedeutung besitzt, 

- der ausgebaute Straßen und Wege nutzt.  

 

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt ist östlich 

zur freien Landschaft eine Eingrünung vorgesehen. 

 

Schutzgut / Wirkfaktor Beeinträchtigungen 

Schutzgut Boden 

Überbauung / Versiegelung von Boden (Ge-

meinbedarfsfläche) 

Baubedingt: 

Die Bauarbeiten (Lagerung von Baumaterialien, Baustel-

lenverkehr) führen zu Beeinträchtigungen der Boden-

funktionen durch Verdichtungen. Nach Bauende sind 
Bodenverdichtungen durch Lockerung des Bodens zu 

minimieren. 

 Keine dauerhaften erheblichen Beeinträchti-

gungen 

Anlagenbedingt: 

Durch die Versiegelung / Bebauung entsteht ein Verlust / 

Beeinträchtigung der Bodenfunktionen von Boden 

 Erhebliche Beeinträchtigung 
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Schutzgut Wasser 

Überbauung von Flächen  
(Gemeinbedarfsfläche) 

Baubedingt: 
Während der Bauphase könnten temporär wasserabsen-

kende Maßnahmen erforderlich sein. 

 Keine dauerhaften erheblichen Beeinträchti-

gungen 

Anlagenbedingt: 

Versickerung im Planänderungsgebiet, ansonsten Re-

genwasserrückhaltung mit gedrosselter Ableitung in den 

RW-Kanal des Landkreises Rotenburg; aufgrund der 

geringen Flächengröße keine erheblichen Beeinträchti-

gungen 

 Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Schutzgut Klima/Luft 

Überbauung von unbebauten Flächen 

(Gemeinbedarfsfläche) 

Baubedingt: 

Während der Bauphase könnten sich geringfügig höhere 

Immissionsbelastungen ergeben 

 Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 

Aufgrund der umliegenden großräumigen Frisch- u. 

Kaltluftentstehungsgebiete sind keine erheblichen Beein-

trächtigungen zu erwarten 

 Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Schutzgut biologische Vielfalt 

Inanspruchnahme / Überbauung von Vegeta-

tionsflächen 

(Gemeinbedarfsfläche) 

Baubedingt: 

Aufgrund des Fehlens von wertvollen Ökosystemen sind 

baubedingte Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. 

 Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 

Durch das Vorhaben werden Acker, Ruderalflur,  

-gebüsch und Baum-Strauchhecke überbaut. 

 Erhebliche Beeinträchtigung 

Schutzgut Landschaft 

Errichtung baulicher Anlagen in der freien 

Landschaft 

(Gemeinbedarfsfläche) 

Baubedingt: 

Während der Bauphase sind der Baubetrieb und die Bau-

stelle visuell wahrnehmbar und stellen eine temporäre 

Beeinträchtigung dar. 

 Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 

Errichtung von baulichen Anlagen in der freien Land-

schaft (Teilgebiet A). 

 Erhebliche Beeinträchtigung 

Schutzgut Mensch 

Planung von einer Gemeinbedarfsfläche Baubedingt: 

Während der Bauphase sind der Baubetrieb und die Bau-

stelle visuell wahrnehmbar. 

 Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Anlagenbedingt: 

Es werden zusätzliche Gebäude für die Feuerwehr und 

somit der Sicherheit der Bevölkerung entstehen. 

 Keine erhebliche Beeinträchtigung 
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Die aufgrund der Planung zu erwartenden oben beschriebenen erheblichen Beeinträchti-

gungen  

 des Schutzgutes Boden (durch Abgrabung, Überbauung, Überschüttung, Ver-

siegelung und Einbringen von Fremdmaterialien), 

 des Schutzgutes Pflanzen (durch Beseitigung von Ruderalfluren, -gebüsch mit 

Obstbäumen und Baum-Strauchhecke) und 

 des Schutzgutes Landschaftsbild (Errichtung baulicher Anlagen in der freien 

Landschaft) 

 

sind Eingriffe im Sinne von § 14 BNatSchG. Sie sind durch geeignete Maßnahmen aus-

gleichbar. Im Rahmen folgender Genehmigungsplanungen sind die im Planänderungs-

gebiet zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen und der Ausgleichsbedarf kon-

kreter zu ermitteln sowie die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen des Änderungs-

gebietes festzulegen. 

 

 

5.5 Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des räum-

lichen Geltungsbereichs der Planänderung 

Am gewählten Standort steht eine Fläche zum Ankauf zur Verfügung, die auch für die 

Feuerwehreinsätze verkehrsgünstig an der Kreisstraße gelegen ist. Durch die Lage am 

nördlichen Ortsrand von Jeddingen sind, in Bezug auf die gemeinsame Nutzung durch 

die Ortsfeuerwehren Jeddingen und Nindorf, beide Ortsteile im Notfall gleichermaßen 

auf schnellem Wege erreichbar. Das Grundstück bietet sich auch deshalb an, weil es 

direkt an die bebaute Ortslage von Jeddingen angrenzt, sodass eine Zersiedelung des 

offenen Landschaftsbereiches und eine Zerschneidung der landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen zwischen Jeddingen und Nindorf vermieden werden kann. Außerdem werden 

durch den Standort am Ortsrand Beeinträchtigungen von lärmempfindlichen Wohnge-

bieten durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge, die Versammlungen der Feuerwehrmit-

glieder und die regelmäßigen Feuerwehrübungen vermieden. Für die erforderliche 

Grundstücksgröße des geplanten Feuerwehrhauses und der vorgesehenen Zwecke ste-

hen hier ausreichend große Flächen zur Verfügung. Dahingehend bieten sich aus den 

o.g. Gründen zu dem Standort im Planänderungsgebiet keine geeigneteren Alternativen 

an. 
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Abb. 7: Neuer Feuerwehrstandort (F) verkehrsgünstig zwischen den Ortsteilen Jeddingen und Nindorf an der Kreis-

straße 235 gelegen. 

 

 

5.6 Erläuterungen und Hinweise zur Durchführung der Umweltprüfung 

Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben ergaben sich keine Probleme. 

Die Biotoptypenkartierung erfolgte auf der Grundlage einer Ortbesichtigung. 

 

 

5.7 Maßnahmen des Monitorings 

Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind nicht erforderlich. 

 

 

5.8 Ergebnis der Umweltprüfung 

Nachteilige Umweltauswirkungen sind als Ergebnis der Umweltprüfung nicht zu erwar-

ten. 

 

 

5.9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Ortsteil Jeddingen der Stadt Visselhövede ist der Neubau eines Feuerwehrhauses 

vorgesehen, um die Grundstruktur für eine gemeinsame Stützpunktwehr Jeddin-

gen/Nindorf zu legen. Die Ortsfeuerwehr in Jeddingen befindet sich zurzeit im Zentrum 

des Ortes an der Ecke „Heidmark“ / „Jeddinger Dorfstraße“. Die bauliche Situation des 

F 
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alten Feuerwehrhauses ist räumlich sehr beengt. Die Ausstattung entspricht nicht mehr 

den technischen Anforderungen und begründet im Hinblick auf den Arbeitsschutz drin-

genden Handlungsbedarf. Eine Modernisierung und Erweiterung ist dahingehend drin-

gend erforderlich, zumal die Zahl der Feuerwehreinsätze in den vergangenen Jahren 

stetig zugenommen hat. 

 

Im Jahr 2015 hat die Stadt Visselhövede die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans in 

Auftrag gegeben. Als Ergebnis sollen die Feuerwehren perspektivisch weiter zusam-

menwachsen. Gemeinsame Übungen sollen angestrebt und die Ausrüstung, insbesonde-

re die Fahrzeuge, nicht mehr nur ortsgebunden betrachtet werden. 

 

Am gewählten Standort steht eine Fläche zum Ankauf zur Verfügung, die auch für die 

Feuerwehreinsätze verkehrsgünstig an der Kreisstraße gelegen ist. Durch die Lage am 

nördlichen Ortsrand von Jeddingen sind, in Bezug auf die gemeinsame Nutzung durch 

die Ortsfeuerwehren Jeddingen und Nindorf, beide Ortsteile im Notfall gleichermaßen 

auf schnellem Wege erreichbar. Das Grundstück bietet sich auch deshalb an, weil es 

direkt an die bebaute Ortslage von Jeddingen angrenzt, sodass eine Zersiedelung des 

offenen Landschaftsbereiches und eine Zerschneidung der landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen zwischen Jeddingen und Nindorf vermieden werden kann. Außerdem werden 

durch den Standort am Ortsrand Beeinträchtigungen von lärmempfindlichen Wohnge-

bieten durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge, die Versammlungen der Feuerwehrmit-

glieder und die regelmäßigen Feuerwehrübungen vermieden. Für die erforderliche 

Grundstücksgröße des geplanten Feuerwehrhauses und der vorgesehenen Zwecke ste-

hen hier ausreichend große Flächen zur Verfügung. Dahingehend bieten sich aus den 

o.g. Gründen zu dem Standort im Planänderungsgebiet keine geeigneteren Alternativen 

an. 

 

Durch die vorgesehene Darstellung als Fläche für Gemeinbedarf sind keine unzumutba-

ren Auswirkungen auf die Umgebung zu erwarten. Die Nutzung des Areals erfolgt zu-

nächst nur bei Feuerwehreinsätzen und beim Übungs- und Ausbildungsdienst der Orts-

feuerwehr Jeddingen. 

 

Ziel der Stadt Visselhövede ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für den vorgese-

henen Neubau zu schaffen und die Infrastrukturausstattung auf den technisch neuesten 

Stand zu bringen. Hier wird den Belangen der Feuerwehr und dem Schutz der Allge-

meinheit gegenüber einzelnen wenigen Anliegern im Außenbereich und einer weiteren 

landwirtschaftlichen Nutzung im Planänderungsgebiet Vorrang eingeräumt. 

 

Gleichzeitig wird der bisherige Feuerwehrstandort in der Ortsmitte (Teilbereich B), dar-

gestellt durch ein Symbol mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“, mit der 53. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes aufgehoben. 

 

Die F-Planänderung umfasst die Teilbereiche A und B. Der Bereich A beinhaltet vor-

wiegend eine Ackerfläche. Am Randbereich, hin zur Kreisstraße, sind mit einem Ru-

deralgebüsch und Obstbäumen Biotopstrukturen vorhanden, die von mittlerer Bedeu-

tung sind. Der Bereich B ist bereits vollständig mit einem Feuerwehrhaus und Stell-

platzflächen bebaut. Mit der Schaffung eines neuen Feuerwehrstandortes im Teilbereich 

A sind erhebliche Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt zu erwarten. Mit der Ver-
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siegelung und Überbauung von Boden ergeben sich unvermeidbare erhebliche Beein-

trächtigungen auf das Schutzgut Boden. Mit der Beseitigung von Ruderal- und Gehölz-

strukturen sind erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen zu erwarten. 

Durch die Errichtung weiterer baulicher Anlagen am Ortsrand entstehen zudem erhebli-

che Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild. Mit einer vorgesehenen Eingrünung 

zur freien Landschaft können die Beeinträchtigungen deutlich gemindert werden. Die 

zusätzlich genannten Beeinträchtigungen sind durch entsprechende Kompensationsmaß-

nahmen ausgleichbar. 

 

Im Rahmen folgender Genehmigungsverfahren sind die zu erwartenden erheblichen 

Beeinträchtigungen und der Ausgleichsbedarf konkreter zu ermitteln und die erforderli-

chen Kompensationsmaßnahmen festzulegen. 

 

Nachteilige Umweltauswirkungen sind aufgrund der Planung als Ergebnis der Umwelt-

prüfung nicht zu erwarten. 

 

 

6. Verfahren / Abwägung 

6.1 Darstellung des Verfahrens 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Visselhövede hat in seiner Sitzung am 07.09.2017 

den Aufstellungsbeschluss für die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes „Feuerwehr 

Jeddingen“ gefasst. 

 

Gleichzeitig hat der Verwaltungsausschuss die Durchführung der frühzeitigen Beteili-

gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Visselhövede hat in seiner Sitzung am 02.11.2017 

dem Entwurf der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes „Feuerwehr Jeddingen“ zu-

gestimmt und beschlossen, diesen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und 

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu 

beteiligen. 

 

 

6.2 Chronologie des Verfahrens 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) VA 07.09.2016 

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB 18.09.2017 bis 20.10.2017 

frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB zu 

Umfang/Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) 

18.09.2017 bis 20.10.2017 

Auslegungsbeschluss 02.11.2017 

Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB 23.11.2017  bis 04.01.2018 

Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 23.11.2017 bis 04.01.2018 

Feststellungsbeschluss  

Rechtskraft  
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6.3 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte mit 

Aushang vom 18.09.2017 - 23.10.2017 und Veröffentlichung in der Rotenburger Kreis-

zeitung vom 09.09.2017 mit Fristsetzung bis zum 20.10.2017. 

 

Dabei wurden keine Anregungen vorgebracht. 

 

 

6.4 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 14.09.2017 per Post und E-

Mail mit Fristsetzung bis zum 20.10.2017. 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Aus landschaftspflegerischer Sicht wurde vorgebracht, dass es laut Luftbild auf der 

landwirtschaftlichen Lagerfläche entlang der Kreisstraße ortsbildprägenden Baumbe-

stand gäbe. Dieser Baumbestand sei zu ermitteln und zu bewerten und in der weiteren 

Planung zu erhalten, insbesondere was die Lage der geplanten 3 Zufahrten angehe. 

Nach Überlagerung des Luftbildes mit der Liegenschaftskarte sei es möglich, dass der 

Altbaumbestand zumindest teilweise nicht auf der Straßenparzelle stehe oder ggf. mittig 

auf der Flurstücksgrenze. Dies solle, soweit noch nicht geschehen, durch Grenzfeststel-

lung geklärt werden. Der angesprochene Baumbestand ist bereits in der Biotoptypenkar-

tierung als Baum-Strauchhecke aufgenommen und liegt zum Teil innerhalb des Planän-

derungsgebietes. Aufgrund der Kronentraufe von ca. 10-15 m handelt es sich bei der 

Baum-Strauchhecke um einen älteren Gehölzbestand. Inwieweit der Gehölzbestand 

beseitigt werden muss, ist im weiteren Genehmigungsverfahren zu klären. Die größten 

Bäume sind jedoch im nördlichen Bereich der Baum-Strauchhecke vorhanden, welcher 

außerhalb des Planänderungsgebietes liegt. Somit ist dieser Bestand vom geplanten 

Vorhaben nicht betroffen. Aufgrund der erforderlichen Zufahrten ist ein vollständiger 

Erhalt, der im Planänderungsgebiet liegenden Baum-Strauchhecke wahrscheinlich nicht 

möglich, sodass mit einer Beseitigung, wie bereits in der Begründung beschrieben, er-

hebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen entstehen. Artenschutzrechtli-

che Vermeidungsmaßnahmen zum vorhandenen Gehölzbestand im Planänderungsgebiet 

sind bereits in der Begründung im Kapitel „Artenschutz“ beschrieben. Der Erhalt von 

Bäumen und der Ausgleichsbedarf sind im folgenden Genehmigungsverfahren genauer 

zu bestimmen. 

 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wurde vorgebracht, dass die Beseitigung des auf dem 

Gebiet anfallenden Niederschlagswassers noch nicht abschließend gesichert sei. Zum 

Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Bodens sei ein Bodengutachten vorzulegen. 

Ein Bodengutachten liegt inzwischen vor („Neubau eines Feuerwehrgebäudes in 27374 

Visselhövede, OT Jeddingen, Heidmark“, Contrast GmbH, 10/2017). Im Ergebnis ist 

der Baugrund zum jetzigen Zeitpunkt für die Errichtung von Versickerungsanlagen 

nicht geeignet. Möglicherweise kann eine Niederschlagsversickerung nach der baube-

dingten Aufhöhung des Geländes dennoch realisiert werden. Sollte eine Versickerung 
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nicht oder nur unvollständig möglich sein, kann das Oberflächenwasser zurückgehalten 

und gedrosselt in den RW-Kanal des Landkreises Rotenburg abgegeben werden. 

 

In Jeddingen, Heidmark 9, befinde sich eine sog. Ankerbalkenscheune, die als Bau-

denkmal in der Liste der Kulturdenkmale verzeichnet sei. Das Baudenkmal dürfe durch 

Maßnahmen in seiner Umgebung nicht beeinträchtigt werden. Aufgrund der Entfernung 

von über 600 m zur Teilfläche A und von über 140 m zur Teilfläche B sind keine Beein-

trächtigungen des Baudenkmals durch die Flächennutzungsplanänderung zu erwarten. 

 

Die übrigen Anregungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) betreffen die Durchfüh-

rung der Planung. 

 

EWE NETZ GmbH 

Die Anregungen der EWE NETZ GmbH betreffen die Durchführung der Planung. 

 

 

6.5 Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Aushang vom 

23.11.2017 - 04.01.2018 und Veröffentlichung in der Rotenburger Kreiszeitung vom 

08.11.2017 mit Fristsetzung bis zum 04.01.2018. 

 

Dabei wurden keine Anregungen vorgebracht. 

 

 

6.6 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 20.11.2017 per Post und E-Mail mit Frist-

setzung bis zum 04.01.2018. 

 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Aus landschaftspflegerischer Sicht wurden Anregungen bzgl. der vorhandenen Versie-

gelung und der zukünftigen Kompensationsmaßnahmen vorgebracht. Des Weiteren 

wurde angeregt, die Lage der Zufahrten so zu wählen, dass keine Gehölze beseitigt 

werden müssen. Die Anregungen sind im Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigung 

zu berücksichtigen. 

 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wurde vorgebracht, dass keine Bedenken gegenüber 

der Beseitigung des Oberflächenwassers über den Regenwasserkanal der Kreisstra-

ße 235 bestehen. Einer Versickerung des Niederschlagswassers könne aufgrund der 

Untergrundverhältnisse nicht zugestimmt werden. Zur Feststellung der Versickerungs-

fähigkeit des Oberflächenwassers liegt ein Bodengutachten vor („Neubau eines Feuer-

wehrgebäudes in 27374 Visselhövede, OT Jeddingen, Heidmark“, Contrast GmbH, 

10/2017). Im Ergebnis kann eine Niederschlagsversickerung möglicherweise nach der 

baubedingten Aufhöhung des Geländes realisiert werden. Die Anregungen sind im 

Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigung zu berücksichtigen. 
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Die übrigen Anregungen zum Abfall- und Bodenschutzrecht betreffen die nachfolgende 

Durchführung der Planung. Die Planzeichnung ist um einen entsprechenden Hinweis 

redaktionell ergänzt worden. 

 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat Bedenken geäußert, da landwirtschaftli-

che Flächen dauerhaft der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen würden. Die notwen-

digen Kompensationsmaßnahmen seien im Sinne des Gebotes zum sparsamen Umgang 

mit Grund und Boden bereitzustellen, um den Flächenverlust für die Landwirtschaft zu 

minimieren. Die Anregungen sind im Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigung zu 

berücksichtigen. 

 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Verden 

Gegen die Planung bestünden keine Bedenken, wenn evtl. Schutzmaßnahmen gegen die 

vom Landesstraßenverkehr ausgehenden Emissionen nicht zu Lasten der Straßenbau-

verwaltung erfolgen. Die Landesstraße L 171 ist ca. 280 m bzw. ca. 1.000 m von den 

Teilbereichen des Planänderungsgebietes entfernt. Dahingehend sind im Planände-

rungsgebiet keine Beeinträchtigungen durch Emissionen des Landesstraßenverkehrs zu 

erwarten. 

 

EWE NETZ GmbH 

Die Anregungen der EWE NETZ GmbH betreffen die Durchführung der Planung. 

 

 

 

Visselhövede, den __________ 

 

 

 ____________________ 

 (Ralf Goebel) 

 Bürgermeister 

 

Stand 01.03.2018 
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